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§ 140i NO
 NO - Notariatsordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 09.11.2022

(1) Das „Patientenverfügungsregister des österreichischen Notariats“ dient der Registrierung von nach den

Bestimmungen des Patientenverfügungs-Gesetzes errichteten Patientenverfügungen.

(2) Der Notar hat nach Maßgabe der technischen Voraussetzungen eine vor ihm errichtete oder sonst wirksam

zustande gekommene Patientenverfügung auf Verlangen der Partei im Patientenverfügungsregister des

österreichischen Notariats zu registrieren.

(3) Die Österreichische Notariatskammer hat die registrierten Daten dem Österreichischen Roten Kreuz im Fall einer an

dieses gerichteten Anfrage einer zu einer medizinischen Behandlung befugten Person oder Einrichtung über das

aufrechte Bestehen einer Patientenverfügung zu übermitteln oder bereitzustellen.

(4) Über ihr Ersuchen ist einer Partei im Weg eines Notars Einsicht in das Patientenverfügungsregister des

österreichischen Notariats hinsichtlich aller ihre Person betre enden aufrechten Registrierungen zu gewähren und ein

Registerauszug darüber auszustellen.
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